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Freitag, 19. Januar 2024
Besuchen Sie uns unter www.schwenningen.de
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Am kommenden Wochende findet in der Heuberghalle der 3. Spieltag der Jugend Bezirkshallenrunde 
statt.

Folgend findet ihr die Spielzeiten der jeweiligen Jugendmannschaften an beiden Tagen.

  Sa.,  E-Junioren Gruppe 3   ab 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr
  Sa.,  E-Junioren Gruppe 7   ab 12:20 Uhr bis ca. 14:45 Uhr
  Sa.,  C-Junioren Gruppe 3   ab 15:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr
  So.,  D-Junioren Gruppe 3   ab 09:00 Uhr bis ca. 12:50 Uhr
  So.,  F-Junioren Gruppe 3   ab 13:15 Uhr bis ca. 15:00 Uhr
  So.,  F-Junioren Gruppe 6   ab 15:15 Uhr bis ca. 16:45 Uhr

Für euer leibliches Wohl sorgt an beiden Tagen der Sportverein Schwenningen mit Bewirtung im Foyer 
der Heuberghalle.

Jugend Bezirkshallenturnier
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Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen
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Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

Gemeinde Schwenningen  Landkreis Sigmaringen

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der 
Bürgermeisterwahl Schwenningen am 04.02.2024
Zur Durchführung der Bürgermeisterwahl Schwenningen wird 
bekannt gemacht:
1.  Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.
2.  Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
 Foyer der Heuberghalle
 Kapellenweg 9, 72477 Schwenningen

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens zum 14.01.2024 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die 
Wahlberechtigte wählen kann.

3.   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzet-
tel enthält die Namen der Bewerber/innen, die öffentlich be-
kannt gemacht wurden. Der Wähler kann auch eine nicht im 
Stimmzettel vorgedruckte wählbare Person wählen. Wählbar 
sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes 
und Unionsbürger, die vor der Zulassung der Bewerbungen 
in der Bundesrepublik Deutschland wohnen; die Bewerber 
müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes eintreten und dürfen nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen sein.

4.   Jeder Wähler hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme in der 
Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel

 -   den Namen eines/einer im Stimmzettel vorgedruckten 
Bewerbers/Bewerberin ankreuzt oder auf sonst eindeu-
tige Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet; das 
Streichen der übrigen Namen allein genügt jedoch nicht 
oder den Namen einer anderen wählbaren Person mit 
weiteren Angaben zur zweifelsfreien Identifizierung die-
ser Person in die freie Zeile einträgt.

5.   Jeder Wähler kann - außer in den unter Nr. 6 genannten Fäl-
len - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben.

  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amt-
lichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

  Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den amtli-
chen Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und dort in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
 a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der 

Stadt/Gemeinde
 oder
 b)  durch Briefwahl
 teilnehmen.

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeis-
teramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätes-
tens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. Der 

Wahlschein enthält außerdem auf der Rückseite nähere Hin-
weise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird.

7.   Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabga-
be ungültig ist, wenn der Stimmzettel beleidigende oder auf 
die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur 
gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte enthält.

  Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettel-
umschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags.

8.   Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur einmal und 
nur persönlich abgeben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 19 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz).

  Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von dem Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt 
(zulässige Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht. Außerdem ist die Hilfsperson zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die 
Hilfeleistung erlangt hat. 

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuchs).

9.   Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

Schwenningen, 19.01.2024

Bürgermeisteramt
gez. Roswitha Beck, Bürgermeisterin
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur öffentlichen Vorstellung  
der Bewerber für die Bürgermeisterwahl  
am 04. Februar 2024
Wann:  Donnerstag, 18. Januar 2024 um 19.00 Uhr 
  (Einlass ab 18.30 Uhr) 
Wo:  Heuberghalle Schwenningen

Informationen zur Bürgermeisterwahl  
am Sonntag, 04. Februar 2024

Wahlbenachrichtigung erfolgt per Brief!
Die Wahlbenachrichtigungen für die Bürgermeisterwahl wurden 
in den letzten Tagen verteilt. Der Briefumschlag ist entsprechend 
gekennzeichnet mit dem Aufdruck: „Amtliche Wahlbenachrichti-
gung“.

Bitte bewahren Sie die Wahlbenachrichtigung auf und bringen 
Sie diese zur Wahl am 04.02.2024 ins Wahllokal (Foyer der Heu-
berghalle) mit. Nach Ihrer Stimmabgabe im Wahllokal erhal-
ten Sie die Wahlbenachrichtigung für eine evtl. Stichwahl am 
18.02.2024 wieder zurück.

Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten ha-
ben, sollten sich bitte baldmöglichst im Rathaus Schwenningen, 
Bürgerbüro, Zimmer 1 melden.

Hinweise für die Beantragung von Briefwahlunterlagen:
Wahlberechtigten, die per Briefwahl wählen möchten, wird emp-
fohlen, die Briefwahlunterlagen möglichst frühzeitig anzufor-
dern. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich 
der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunter-
lagen.

Die Wahlscheinbeantragung ist auch über das Internet 
möglich:
Wahlberechtigte können ihre Briefwahlunterlagen über den QR-
Code ihrer Wahlbenachrichtigung, über www.schwenningen.de 
oder auch mit einer formlosen E-Mail an info@schwenningen.de 
beantragen.

Folgende Angaben müssen enthalten sein:
- Wählernummer des Wahlberechtigten,
- Vorname, Name und Anschrift des Wahlberechtigten,
- Geburtstag der Antragstellerin/des Antragstellers.

Bei einer Antragstellung mittels formloser E-Mail werden diese 
Daten unverschlüsselt übermittelt.

Die Wahlscheinbeantragung über das Internet kann nur bis 
Donnerstag, 01. Februar 2024, 12.00 Uhr, vorgenommen wer-
den, ansonsten ist ein rechtzeitiger Postversand der Briefwahlun-
terlagen nicht mehr möglich.

Zulässig ist selbstverständlich auch die persönliche Antragstel-
lung bei der Gemeindeverwaltung sowie die Antragstellung auf 
dem Postweg oder per Fax.

Telefonisch können Anträge dagegen nicht gestellt werden.
Briefwahlunterlagen können für andere Wahlberechtigte nur 
dann beantragt werden, wenn hierfür deren schriftliche Voll-
macht vorliegt. Diese Vollmacht kann derzeit in elektronischer 
Form noch nicht rechtsgültig erteilt werden. Insoweit können 
Briefwahlunterlagen per E-Mail nur für die eigene Person gestellt 
werden.

Mehrere Wahlberechtigte, beispielsweise Ehepaare, können aller-
dings durchaus ihre Briefwahlunterlagen in einer E-Mail gleich-
zeitig beantragen. Diese E-Mail muss aber für alle Antragsteller 
die oben genannten Daten enthalten.

Sowohl die Übersendung der Briefwahlunterlagen als auch die 
Rücksendung des Wahlbriefes können einige Zeit dauern.

Damit der rote Wahlbrief gewertet werden kann, muss er am Wahl-
sonntag, 04. Februar 2024, 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwal-
tung Schwenningen, Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen ein-
gegangen sein. Bei verspätetem Eingang kann die Stimmabgabe 
nicht mehr berücksichtigt werden!

Gerne erteilt Ihnen die Gemeindeverwaltung nähere Auskünfte 
zur Antragstellung. Bitte richten Sie Ihre Fragen an Fr. Greiner, 
Tel: 07579/9212-15, greiner@schwenningen.de.

Einladung zur Gemeinderatssitzung  
am Donnerstag, 25.01.2024

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am
Donnerstag, den 25.01.2024, um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal unseres Rathauses (1. OG) statt.

Tagesordnung:
TOP 1
Bürger fragen

TOP 2
Feststellung des Jahresabschlusses 2019 für den Gemeindehaus-
halt

TOP 3
Feststellung des Jahresabschlusses 2019 für den Eigenbetrieb 
„Wasserversorgung der Gemeinde Schwenningen“

TOP 4
Zweckverband IGGS
4.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplanentwurf 2024
4.2 Jahresabschluss 2022

TOP 5
Bebauungsplan „Laubühl, 1. Änderung“
5.1 Beratung und Billigung des Bebauungsplanentwurfs
5.2  Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit und die  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)

TOP 6
Kommunalwahl am 09.06.2024
- Bildung des Gemeindewahlausschusses

TOP 7
Information über Ausfallhaftung nach § 88 GemO für 
Förderdarlehen der L-Bank

TOP 8
Annahme von Spenden

TOP 9
Bekanntgaben, Verschiedenes:
9.1 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
9.2 Sonstiges

Im Anschluss findet ggfs. eine kurze öffentliche Sitzung des  
beschließenden Bauausschusses statt:

TOP 1
Stellungnahme zu Baugesuchen

TOP 2
Sonstiges

Wie immer sind interessierte Einwohner als Zuhörer freundlich 
eingeladen.

Rathaus geschlossen
Am Dienstag, 23. Januar 2024 bleibt das Rathaus 
aufgrund einer Schulung ganztägig geschlossen.

Wir bitten um Beachtung!
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Information für Bauherren zur Änderung  
der Landesbauordnung
Zum 25.11.2023 ist das „Gesetz zur Digitalisierung baurecht-
licher Verfahren“ in Kraft getreten, welches unter anderem 
Änderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg 
(LBO) beinhaltete. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
1.) Einreichung der Bauanträge
Aufgrund der Änderung des § 53 LBO sind Bauanträge und 
Bauvorlagen nicht mehr bei den Gemeinden, sondern di-
rekt bei der unteren Baurechtsbehörde, dem Landratsamt 
Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen einzurei-
chen. Gleiches gilt auch für Bauvorlagen im Kenntnisgabever-
fahren.
Die eingereichten Anträge und Bauvorlagen werden der Ge-
meinde Schwenningen von der unteren Baurechtsbehörde 
dann unverzüglich zur Verfügung gestellt.
Bis zum 31.12.2024 ist es noch möglich, Bauanträge beim 
Landratsamt Sigmaringen in Schriftform einzureichen. Diese 
werden dort digitalisiert und der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt.
Ab sofort ist es auch möglich, Bauanträge beim Landrats-
amt in digitaler Form einzureichen. Diese werden seit dem 
01.01.2024 ausschließlich über das Virtuelle Bauamt Baden-
Württemberg (ViBA BW) entgegengenommen. Die Bauan-
tragstellung erfolgt unter Baugenehmigung-online Landkreis 
Sigmaringen (digitalebaugenehmigung.de). Für die Anmel-
dung benötigen die Bauherren einen Zugang über das „Bund-
ID-Konto“; die Entwurfsverfasser müssen sich über das „Mein 
Unternehmenskonto“ anmelden.
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen müssen mit je-
dem Baugesuch ausdrücklich und gesondert beantragt werden.

2.) Benachrichtigung der Angrenzer
Eine weitere Änderung, die das „Gesetz zur Digitalisierung 
baurechtlicher Verfahren“ mit sich gebracht hat, betrifft die 
Nachbarbeteiligung. Die generelle Nachbaranhörung im 
Bauantragsverfahren entfällt. Eine Benachrichtigung er-
folgt nur noch bei Angrenzern und hier nur noch in Fällen von 
Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von nachbar-
schützenden Vorschriften (sog. AAB-Fälle). Die Benachrichti-
gung der Angrenzer führt die Gemeinde auf Veranlassung und 
nach Maßgabe der Baurechtsbehörde durch..

Mit einem SEPA-Mandat können Mahnungen, 
Mahngebühren und Säumniszuschläge verhindert 
werden
Ihre rechtzeitige Zahlung von Wasserzins, Abwasser, Grundsteuer, 
Hundesteuer, usw. erspart viel Ärger und unnötige Verwaltungs-
kosten. Wenn Sie rechtzeitig zahlen, kommt es zu keinen Mah-
nungen mit Mahngebühren. Bei der Mahnung von öffentlich-
rechtlichen Forderungen muss eine Mindestmahngebühr erhoben 
werden. Ermächtigen Sie daher bitte die Gemeindeverwaltung 
(auch in Ihrem eigenen Interesse), die jeweils fälligen Beträge von 
Ihrem Konto abbuchen zu lassen. Damit erleichtern Sie die Zah-
lungsweise sich selbst, Ihrer Bank und auch uns ganz erheblich.
Vorteile eines SEPA-Mandats:
-  die Überwachung der Zahlungstermine entfällt;
-  es kommt zu keinen Mahnungen mit Mahngebühren;
-   es können keine Säumniszuschläge wegen verspäteter Zah-

lung entstehen;
-   der Weg zu Kasse/Bank, bzw. das Schreiben von Überweisungen 

entfällt.

Nachteile entstehen Ihnen nicht, weil
-  nur fällige Beträge eingezogen werden;
-   die eingezogene Forderung zurückgezahlt wird, wenn Sie 

dem Einzug widersprechen;
-  das SEPA-Mandat jederzeit zurückgenommen werden kann.
Formulare zum SEPA-Mandat können im Rathaus bei der Ge-
meindekasse (Frau Kögel, Zimmer 13) abgeholt werden.

Neu-Verpachtung  
eines landwirtschaftlichen Grundstücks
Die Gemeinde Schwenningen ist Eigentümerin des Flst. 1976 
geworden. Das durch Landtausch erworbene Grundstück wird 
nun ab dem 01.03.2024 zur weiteren Verpachtung angeboten!

Interessenten können sich bis zum Freitag, 02. Februar 2024 
im Rathaus Schwenningen, Fr. Schnell, Tel.: 07579/9212-13,  
E-Mail: schnell@schwenningen.de melden. Sollten sich mehre-
re Personen um dieselbe Fläche bewerben, wird der Zuschlag 
dieser Fläche verlost.

Der Lageplan kann im Rathaus Schwenningen eingesehen 
werden.
 
NeuVerpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke ab dem 01.03.2024: 
 
Hiermit bewerbe ich mich um die Pacht der nachfolgend aufgeführten Fläche ab 
dem 01.03.2024: 
 
 

Flst. Nr. Los Lage Kulturart/
Nutzungsart

Landwirt
schaftliche 
Nutzfläche 

in ar

Pachtpreis 
pro ar 

Nutzfläche

Pachtpreis 
gesamt

1976 Zum Galgenberg Grünland 13,69 0,90 € 12,32 €

 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Name, Vorname 
 
……………………………………………… 
Straße, Hausnummer 
 
……………………………………………… 
Postleitzahl, Wohnort 
 
……………………………………………… 
Tel.Nr. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Datum, Unterschrift 
 
 
Bitte ausfüllen, ausschneiden und ans Rathaus Schwenningen zurückgeben. 

Aufstellung von Grabmalen auf dem Friedhof ist 
genehmigungspflichtig
Nach § 19 der Friedhofssatzung der Gemeinde Schwenningen 
vom 16.12.2021, bedarf die Errichtung und jede Veränderung 
von Grabmalen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde.

Es muss deshalb vor der Herstellung des Grabsteins ein 
Antrag bei der Gemeinde eingereicht werden, dem ein Ent-
wurf des Grabmals und der Grabeinfassung beizufügen ist.

Das zu verwendende Material, die Gestaltung des Grabmals 
und der Einfassung, der Inhalt und die Anordnung der Schrift, 
die Ornamente und die Symbole sowie die Fundamentierung, 
sind ebenfalls anzugeben.

Antragsformulare sind im Rathaus Schwenningen bei Frau 
Schwanz, Zimmer 2, erhältlich.

Sie können auch auf der Homepage der Gemeinde unter  
www.schwenningen.de, heruntergeladen werden.

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER 
DENKT AN DIE UMWELT
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Information zur Rentenantragstellung
Das Rentenrecht ändert sich häufig. Da ist es nicht leicht, den 
Überblick zu behalten. Bei Fragen zur Rente, Rehabilitation und 
zusätzlichen Altersvorsorge ist die Deutsche Rentenversicherung 
für Sie da.

Für jeden Versicherten wird ein Versicherungskonto geführt, in dem 
alle Daten gespeichert werden, die für die Gewährung und Berech-
nung einer Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung von 
Bedeutung sein können.

Bevor Sie einen Rentenantrag bei der Gemeinde stellen wol-
len, sollten Sie sich erst bei der Deutschen Rentenversicherung 
beraten lassen.

Bei diesem Beratungsgespräch der Deutschen Rentenversicherung 
wird überprüft, ob Ihr Versicherungskonto vollständig ist.
Wenn Sie noch keine Kontenklärung durchgeführt haben, sollten 
Sie dies bei solch einem Beratungstermin vor der Rentenantrag-
stellung durchführen.

Zur Rentenantragstellung über die Gemeindeverwaltung bit-
ten wir Sie, einen Termin zu vereinbaren!

Sabrina Schwanz   schwanz@schwenningen.de
Alte Pfarrstraße 9   Tel.: 07579/ 9212-13
72477 Schwenningen Fax: 07579/ 9212-50

In der Regel sind folgende Unterlagen für die Rentenantrag-
stellung mitzubringen:
Unterlagen Alters-

rente*
Witwen-/ 
Witwerrente

Rente wg. 
Erwerbs-
minderung

Personalausweis/Reisepass X X X
Versichertenkarte der 
Krankenkasse X X X

Bankverbindung BIC/IBAN X X X
ggf. Nachweis über 
Berufsausbildung (z. B. 
Lehrvertrag, Zeugnis, 
Gesellenbrief ) sowie über 
Beschäftigungszeiten im 
Ausland

X X X

Nachweise über Kinder 
bzgl. Pflegeversicherung 
(Geburtsurkunde)

X X X

Nachweise über nicht 
aufgeführte 
Beschäftigungszeiten

X X X

Altersteilzeitvereinbarung X X X
Schwerbehindertenaus-
weis X X X

Heiratsurkunde X
Sterbeurkunde X
Ärztliche Gutachten, 
Befundberichte, etc. X

Anschriften der 
behandelnden Ärzte X

Kur- und Krankenhausauf-
enthalte X

Auflistung der bisher 
ausgeübten Berufe (in 
zeitlicher Reihenfolge)

X

Betriebs-, Zusatzrente X X X
Momentaner Arbeitgeber X X

*Die Gemeinde weist darauf hin, mindestens drei Monate vor 
Rentenbeginn den Altersrentenantrag zu stellen, um eine pünkt-
liche Rentenzahlung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um keine abschließen-
de Aufstellung handelt. Welche Unterlagen bzw. Angaben im 
Einzelfall erforderlich sind, kann erst nach Durchsicht der 
Versicherungsunterlagen festgestellt werden.

Landesfamilienpass 2024
Gutscheinkarte 2024
Im Rahmen des von der Landesregierung 1979 beschlossenen 
„Programms zur Förderung der Familie“ wurde der Landesfa-
milienpass eingeführt. Diesen können auch weiterhin Familien 
auf Antrag erhalten:

• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kin-
dern, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,

• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens ei-
nem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemein-
schaft leben,

• Familien mit einem kindergeldberechtigten schwer behin-
derten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft 
leben,

• Familien, die bürgergeld- oder kinderzuschlagsberechtigt 
sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigten 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben.

Die Landesfamilienpässe werden beim Bürgermeisteramt 
(Zimmer 1) ausgestellt, dort erhalten Sie auch die aktuelle 
Gutscheinkarte.
Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 
2024 und unter Vorlage des Landesfamilienpasses zahlreiche 
Staatliche Schlösser und Gärten und die Staatlichen Museen 
in Baden-Württemberg kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten 
Eintritt besuchen. Bei jedem Besuch ist der entsprechende 
Gutschein einzulösen.

Neben den Eltern können auch weitere, vorher fest in den Pass 
eingetragene Begleitpersonen, den Pass zusammen mit den 
Kindern nutzen. Von den eingetragenen Personen können bei 
Ausflügen aber höchstens jeweils zwei ausgewählt werden, 
die die Vergünstigung des Landesfamilienpasses in Anspruch 
nehmen können.

Jugendherbergskarten 2024 ab sofort im Rathaus 
ausleihbar
Ab sofort können von Vereinen und Vereinigungen gegen ein 
Pfand von je 10,00 EUR wieder Gruppen-Jugendherbergskar-
ten im Rathaus (Zimmer 1) ausgeliehen werden.

Bitte melden Sie sich bei Interesse während der Öffnungszei-
ten vorab telefonisch im Bürgerbüro unter 07579/9212-15, um 
einen Termin zu vereinbaren.

Nachrichten vom Standesamt

STERBEFÄLLE
„Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.“

Elmar SPRISSLER
verstorben am 10.01.2024 im Alter von 68 Jahren.

Adolf GRATHWOHL
verstorben am 12.01.2024 im Alter von 94 Jahren.

Die Gemeinde Schwenningen spricht den Hinterbliebenen ihr 
herzliches Beileid aus!
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Fundamt

Folgende Schulbus-Fundsachen der letzten Monate wurden 
zwischenzeitlich von der Firma Beck-Bus im Schwenninger Fund-
büro abgegeben:

diverse Kleidungsstücke
• diverse Sportbeutel/Rucksäcke samt Inhalt usw.
• diverse Kleinteile (Geldbeutel, Handy …)

Ebenso wurden diverse Fundsachen, die bei den Adventsfens-
tern liegen geblieben sind, im Schwenninger Fundbüro abgege-
ben, unter anderem:

• ein Paar Handschuhe
• ein Knirps
• ein Loopschal

Der/Die Verlierer/-in möchte sich während der Öffnungszeiten 
bitte im Rathaus Schwenningen, Zimmer 1, Fundamt melden.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Agentur für Arbeit
BiZ-special am Donnerstag präsentiert:  
Berufe in der Therapie
Im Rahmen der berufskundlichen Reihe „BiZ-special – entdecke 
die Möglichkeiten“ dreht sich am Donnerstag, den 25. Januar 
2024, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Balingen in der Stingstraße 17 alles um therapeutische Berufe.  
Ab 15:00 Uhr werden sie in Kurzvorträgen vorgestellt.

Zum Berufsbild Logopädie referiert Susanne Kopp von der Medizini-
schen Akademie Tübingen. Benjamin Schneider von den Medischu-
len, Physiotherapieschule Balingen, berichtet über die Ausbildung in 
der Physiotherapie. Über die schulische Ausbildung für Ergothera-
peuten informiert Ann-Kathrin Nicolai von der Berufsfachschule für 
Ergotherapie in Reutlingen. Im Anschluss an die Vorträge stehen die 
Schulen an Infoständen im BiZ für individuelle Fragen bereit.

Ergotherapeuten helfen all jenen, die durch Krankheit, Unfall 
oder Behinderung in ihrem Tun eingeschränkt sind, ihren Spiel-
raum zu vergrößern. Dabei sind neben medizinischem Wissen 
auch handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Das gilt gleicherma-
ßen auch für Physiotherapeuten. Heilung durch Bewegung ist 
deren Motto. Ergotherapeuten und Physiotherapeuten dürfen 
keine Berührungsängste kennen und körperlichen Einsatz nicht 
scheuen. Wichtig ist, dass sie sozial kompetent sind und viel Ein-
fühlungsvermögen besitzen. Das gilt natürlich auch für Logopä-
den. Sie werden gebraucht, wenn Menschen die Worte fehlen, sie 
stottern oder unter Schluckstörungen leiden.

Regierungspräsidium Tübingen
Claudia Ostertag ist neue Leiterin des  
Staatlichen Schulamtes Albstadt

Daniel Hager-Mann, Ministerialdirektor im Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, hat Clau-
dia Ostertag mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zur Direktorin des 
Staatlichen Schulamtes Albstadt ernannt.  

 Ostertag begann ihre Laufbahn als Lehrerin nach der Ablegung 
des Staatsexamens im September 1994 an der Sternbergschule 
in Gomadingen (Kreis Reutlingen). Im September 2002 wurde sie 
dort zur Konrektorin ernannt. Von 2004 bis 2012 leitete Claudia 
Ostertag die Lautertalschule in Münsingen.

Claudia Ostertag Foto: privat

Als Schulrätin am Staatlichen 
Schulamt Böblingen leitete sie 
von 2012-2017 den Fachbe-
reich Grundschule. In ihre Zu-
ständigkeit fielen Aufbau und 
Steuerung des gesamten Be-
reichs der Inklusion im Kon-
text der Schulgesetzentwick-
lung 2015.
 Von 2017 bis 2020 war Os-
tertag Referentin am Regie-
rungspräsidium Tübingen. 
Neben vielfältigen Aufgaben 
in der Begleitung der Grund-, 
Werkreal-, Haupt-, Real- und 
Gemeinschaftsschulen quali-
fizierte sie sich besonders als 
Moderatorin für das Wissens-
management „Expert Debrie-
fing“.

In den Jahren 2020 bis 2023 war Ostertag an das baden-württem-
bergische Kultusministerium abgeordnet. Nach Tätigkeiten im 
Referat Grundschule/Frühkindliche Bildung wechselte sie haus-
intern in die Geschäftsstelle „Lernen mit Rückenwind“, die sie von 
2022 bis 2023 geleitet hat.

Zum 1. Januar 2024 übernahm sie die Leitung des Staatlichen 
Schulamtes in Albstadt.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Gesundheitsamt Sigmaringen startet  
Serviceplattform für Patientinnen und Patienten
Die Informationsflut im Bereich von Gesundheitsfragen stellt für 
Bürgerinnen und Bürger eine große Herausforderung dar. Diese 
kann über Verunsicherung noch weit hinausgehen: Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) warnt davor, dass die unüber-
schaubare Menge an Informationen sich negativ auf die Gesund-
heit auswirken kann. Sie kann Stress und Sorgen verstärken und 
Menschen womöglich dazu treiben, gefährlichen Ratschlägen zu 
folgen.

Die beiden Gesundheits-Netzwerkmanager im Fachbereich Ge-
sundheit, Lea Maier und Jannik Stroh, haben in den vergangenen 
Wochen eine neue Webseite entwickelt, die den Menschen hel-
fen soll, an verlässliche Informationen zu kommen. „Auf der In-
ternetseite des Landratsamts Sigmaringen sind unter ‚Patienten-
service‘ ab sofort hilfreiche Informationen rund um das Thema 
Gesundheit zu finden“, sagt Lea Maier. „Die Links führen zu fach-
lich geprüften Websites mit fundierten Informationen zu Krank-
heiten und zu Vorsorge- und Pflegethemen, zum Beispiel auf das 
Informationsportal des Bundesministeriums für Gesundheit.“

Auf der neuen Serviceplattform des Gesundheitsamts finden 
sich auch wichtige Telefonnummern für den Notfall, Ärzte-, The-
rapeuten- und Hebammenlisten sowie das Patienten-Navi der 
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Das Patien-
ten-Navi ist eine Software, die besorgten Menschen eine medizi-
nisch fundierte Ersteinschätzung ermöglicht und Hinweise gibt, 
wohin sich der Betroffene für eine Behandlung wenden sollte. 
„Im Notfall oder im Krankheitsfall lässt sich mithilfe dieser neuen 
Plattform die richtige Telefonnummer für das jeweilige Anliegen 
herausfinden“, sagt Netzwerkmanager Jannik Stroh.

Direkt erreichbar ist die neue Internetseite über die Adresse 
www.landkreis-sigmaringen.de/de/Landratsamt/Kreisverwal-
tung/Fachbereiche/Patientenservice.

Sachkundelehrgang für den sicheren Umgang mit 
der Motorsäge im Wald
Das Arbeiten mit einer Motorsäge kann schnell gefährlich werden. 
Insbesondere, wer nur gelegentlich oder nach einer mehrjähri-
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gen Pause mit der Motorsäge arbeiten möchte, sollte dringend 
einen Motorsägenkurs belegen. Um die persönliche Sicherheit, 
aber auch die Sicherheit von Helferinnen und Helfern und ande-
ren Waldbesucherinnen und Waldbesuchern zu gewährleisten, 
ist ein sicherer Umgang mit der Motorsäge Pflicht.

Der Nachweis der Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge 
ist zudem Voraussetzung dafür, als Selbstwerber im Wald arbeiten 
zu dürfen. Personen ohne einschlägige Berufsausbildung müssen 
die Teilnahme an einem Motorsägenkurs nachweisen können.

Der Fachbereich Forst des Landratsamts Sigmaringen bietet des-
halb regelmäßig zweitägige Motorsägenkurse zur Erlangung der 
Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge an. Dafür gibt es 
mehrere Termine:
• am Montag, 8. und Dienstag, 9. April 2024,  

in Sigmaringen-Laiz (Straßenmeisterei);
• am Mittwoch, 10. und Donnerstag, 11. April 2024,  

in Gammertingen-Harthausen (Bürgerhaus);
• am Montag, 24. und Dienstag, 25. Juni 2024,  

in Hettingen-Inneringen (Alte Schule).

Der Kurs umfasst einen Theorieteil im Saal und einen Praxisteil 
im Wald, bei dem die Teilnehmenden von erfahrenen Forstwirt-
schaftsmeistern angeleitet werden. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Die Kosten für die Teilnahme am zweitägigen Kurs be-
tragen 180 Euro. Privatwaldbesitzende erhalten gegebenenfalls 
einen Zuschuss durch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 
07571/102-2510 und per E-Mail an post.forst@lrasig.de. 
Weitere Informationen zu den Kursen können über die Internet-
seite www.landkreis-sigmaringen.de/waldkalender.

Landwirtschaftliche Betriebe können bis  
15. Februar 2024 ihren FAKT-II-Förderantrag stellen
Landwirtschaftliche Betriebe, die am Agrarumweltprogramm 
FAKT II teilnehmen, können über die Internetseite 
www.fiona-antrag.de noch bis Donnerstag, 15. Februar 2024, 
den FAKT-Förderantrag für 2024 stellen. Betriebe mit einjährigen 
FAKT-G-Maßnahmen (Tierwohlmaßnahmen) müssen jährlich ei-
nen neuen Antrag stellen. Für alle sonstigen FAKT-Maßnahmen 
(Teile A bis F) mit fünfjähriger Verpflichtung ist ein erneuter An-
trag nur nötig bei der Beantragung von neuen FAKT-II-Maßnah-
men, bei der Erweiterung einer bestehenden Verpflichtung (Er-
höhung des Umfangs) oder beim Umstieg in eine höherwertige 
FAKT-Maßnahme.
Ansonsten gelten die mit dem Förderantrag 2023 eingegangenen 
fünfjährigen Verpflichtungen weiter. Hat sich seit 2023 bei den be-
antragten FAKT-Maßnahmen mit fünfjähriger Laufzeit nichts geän-
dert, ist ein erneuter Antrag für 2024 nicht erforderlich.
Weitere Informationen zum Thema sind erhältlich über die Inter-
netseite www.ga-sig.de.

Jugend in der Kommunalpolitik beteiligen
Der Kreisjugendring Sigmaringen möchte junge Menschen moti-
vieren und unterstützen, sich in der Politik einzubringen. Bei der 
Kommunalwahl am 09.06.2024 ist es erstmals möglich, dass 
Jugendliche ab 16 Jahren nicht nur wählen, sondern sich auch 
zur Wahl stellen dürfen. Sie können so Mitglied der Stadt- und Ge-
meinderäte und auch des Kreistags werden. Dazu müssen sie auf 
die Listen der angestammten Parteien kommen oder selbst eine 
Liste für die Wahl zusammenstellen und zur Wahl anmelden. Aber 
diese Hürde ist für viele Jugendliche sehr hoch. In einer Online-
Veranstaltung der Servicestelle Jugend Baden-Württemberg 
wird über die Möglichkeiten, sich zur Wahl zu stellen, informiert. 
Sie findet am 16.01.2024 von 18 Uhr - 20 Uhr für alle interessier-
ten Jugendlichen unter dem Titel „Warum ich – Junge Liste grün-
den“ statt und soll alle Fragen rund um die eigene Kandidatur für 
die Wahl klären.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/256622329
Nach der Anmeldung wird der Link zur Zoom-Veranstaltung ver-
sandt.

Nahverkehr führt schnell und sicher zu den  
Fasnetsveranstaltungen im Landkreis
Während der Fasnetszeit finden im Landkreis Sigmaringen zahl-
reiche Narrentreffen, Feste und Umzüge statt. Um diese auf 
einfachstem Weg zu erreichen, empfiehlt der Fachbereich Kom-
munales und Nahverkehr des Landratsamts Sigmaringen die Nut-
zung der gut ausgebauten Verbindungen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV). Zudem sind öffentliche Verkehrsmittel 
auch aus Gründen der Verkehrssicherheit erste Wahl. Darüber 
hinaus trägt die Nutzung von Bus und Bahn zur Verringerung des 
hohen Verkehrsaufkommens und zur Entspannung der voraus-
sichtlich angespannten Parksituation bei.

Um zu den Veranstaltungen und wieder nach Hause zu gelan-
gen, bieten sich zahlreiche Zugverbindungen im Zusammen-
spiel mit den drei RegioBus-Linien im Landkreis Sigmaringen an: 
dem RegioBus 500 zwischen Sigmaringen und Überlingen, dem 
RegioBus 600 zwischen Sigmaringen und Meßkirch sowie dem 
RegioBus 800 zwischen Bad Saulgau und Pfullendorf. Daneben 
garantieren auch andere Linien, wie die Linie 466 zwischen Men-
gen, Hohentengen und Bad Saulgau, die hohen Standards des 
Busnetzes im Landkreis. Mit ihnen steht ebenfalls ein zuverlässi-
ges Beförderungsangebot zur Verfügung.

Die RegioBusse sind nicht nur schnell und sicher, sondern auch 
barrierefrei und mit WLAN ausgestattet. Zwischen circa 5 und 24 
Uhr ist der Nahverkehr in Betrieb und schafft damit ein attraktives 
Angebot an Fahrzeiten. Über die Internetseite des Verkehrsver-
bunds Neckar-Alb-Donau (www.naldo.de) oder über die Naldo-
App lässt sich die jeweils beste Verbindung schnell ermitteln.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 21.01.2024

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche Praxis 
Steinwandel

Kantstr. 100
72458 Albstadt

Tel.: 07431/590600

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 04/2024
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:

Datum Zeit (von - bis) *) Art Spr
Montag, 22.01.2024 06:45 Uhr - 22:30 Uhr
Dienstag, 23.01.2024 06:45 Uhr - 22:30 Uhr
Mittwoch, 24.01.2024 06:45 Uhr - 16:15Uhr
Donnerstag, 25.01.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr
Freitag, 26.01.2024 06:45 Uhr - 12:30 Uhr
Samstag, 27.01.2024 Kein Schießen
Sonntag, 28.01.2024 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten
An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!
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„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Nachrichten der Schulen

Liebfrauenschule Sigmaringen

Information zur Schüleraufnahme 2024

Seit Dienstag, 9. Januar 2024 - Freitag, 23. Februar 2024 - 
individuelle Führungen (s. Homepage)
Führungen in Kleingruppen durch eine Lehrkraft und Schülerin-
nen und Schüler. Anschließend bleibt Zeit, mit einem Mitglied 
der Schulleitung ins Gespräch zu kommen.

Eine vorherige Anmeldung über die Homepage der Liebfrauen-
schule ist notwendig.

Bis spätestens 26. Februar 2024, 12 Uhr - Anmeldung

Die Anmeldeformulare erhalten Sie bei den Führungen oder 
auf dem Sekretariat.
Zusätzlich benötigte Unterlagen:
• 1 Kopie der Geburtsurkunde
• 1 Kopie der Halbjahresinformation
• Grundschulempfehlung (Blatt 3 und Blatt 4)
• 3 Passfotos

Sie können uns die Unterlagen bis zum Stichtag (Montag, 
26.02.2024, 12 Uhr) per Post zukommen lassen oder persönlich 
auf dem Sekretariat abgeben.

Donnerstag, 29. Februar/Freitag, 1. März 2024 - Versand der 
Zu- und Absagen
Die Entscheidung unserer Schule liegt Ihnen rechtzeitig vor den 
Anmeldeterminen der staatlichen Schulen (5. - 8. März 2024) vor.

Gerald Eisen (Schulleiter Gymnasium)
Manfred Engler (Schulleiter Realschule)
Liebfrauenschule – 72488 Sigmaringen – Tel. 07571/734-0

LIZE meets Joy4you - „Du ist wertvoll“
Die Klasse R6a und ihre Lehrerin Sara Brummund, bereiten zu-
sammen mit der Band „Joy4you“, einen musikalischen Abend 
rund ums Thema „Du bist wertvoll“ in unserer Kapelle vor. Nächs-
tenliebe und Rücksichtnahme geht uns alle an. Die Spenden des 
Abends gehen zugunsten unserer Kenia-Projekte.

Termin: Montag, 26. Februar 2024, 18 Uhr, in der Kapelle der 
Liebfrauenschule Sigmaringen.

Alle sind herzlich eingeladen, wir freuen uns auf euch.

Jugendmusikschule Zollernalb

Jahreskonzert 2024

 
 Foto: JMS-Zollernalb

Die Jugendmusikschule Zollernalb e. V. lädt sehr herzlich zu Ih-
rem Jahreskonzert 2024 ein. Als die Musikschule im Zollernalb-
kreis, die über viele Städte und Gemeinden von Schömberg bis 
Winterlingen und von Rosenfeld bis Schwenningen verteilt ist, 
wechseln die Konzertorte immer während. In diesem Jahr mu-
sizieren die Kinder und Jugendlichen am Samstag, 20. Januar 
2024, um 17:00 Uhr in der Festhalle in Meßstetten (Skistraße 
39). Das Motto des Konzertes lautet „CircuitBox“. Seit 2005 fanden 
solche Konzertereignisse in der Volksbank Winterlingen und im 
Werkforum Dotternhausen statt und die verantwortlichen Lehr-
kräfte möchten zusammen mit der „neuen“ Schulleiterin Stepha-
nie Wunder (sie leitet die JMS seit April 2021) an diese Erlebnisse 
anknüpfen.

„Die Zuschauer erwartet ein besonderes Konzert. Über den kom-
pletten Programmverlauf wird die Festhalle – ohne Unterbre-
chung – aus unterschiedlichen Richtungen und über mehrere 
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Bühnen mit Klang erfüllt. Wie in einem Stromschaltkreis gehen 
die Musikstücke ineinander über, sobald der “Startschalter„ um-
gelegt ist. Manchmal werden sie durch Percussion miteinander 
verbunden und halten alle Beteiligten “unter Strom„. Es entsteht 
ein Event am Stück, der für alle Akteure und unser Publikum akus-
tisch und optisch viel zu bieten hat“, sagt die Schulleiterin Ste-
phanie Wunder. Die Vorfreude bei den Jungmusikern ist groß und 
die Spannung steigt von Tag zu Tag. Einige Mädchen und Jungen 
bereiten sich gerade auf den Regionalwettbewerb „Jugend musi-
ziert“ vor, der Ende Januar stattfinden wird. Sie nutzen die „Kon-
zertbox“, um Teile der Konzertprogramme für den Wettbewerb 
zu spielen. So vielseitig wie die erklingende Musik, von so vielen 
Seiten des Landkreises kommen die Musikerinnen und Musiker 
am 20. Januar 2024 nach Meßstetten: Dormettingen, Geislin-
gen, Schömberg, Schörzingen, Meßstetten, Rosenfeld, Hartheim, 
Schwenningen und Nusplingen.

Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr. Der Eintritt ist frei und das 
Team der JMS-Zollernalb freut sich über Ihre Spende.

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 19.01. bis 28.01.2024

Samstag, 20.01.2024
Frohnstetten  18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Sonntag, 21.01.2024  3. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jona 3,1-5.10  L2: 1 Kor. 7,29-31
Schwenningen 09:00 Uhr    Eucharistiefeier zum Gedenken 

an Hildegard & Hermann  
Schreiyäck

Hartheim   10:00 Uhr   Wort-Gottes-Feier
Storzingen  10:30 Uhr   Eucharistiefeier

Dienstag, 23.01.2024
Heinstetten  18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Mittwoch, 24.01.2024
Glashütte   08:00 Uhr   Eucharistiefeier

Donnerstag, 25.01.2024
Hartheim   18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Sonntag, 28.01.2024  4. Sonntag im Jahreskreis
L1: Dtn 18,15-20  L2: 1 Kor. 7,32-35
Heinstetten  09:00 Uhr   Eucharistiefeier
Schwenningen 10:00 Uhr   Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten  10:00 Uhr   Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr    Eucharistiefeier mitgestaltet 

durch den Gospelchor
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr   Kindergottesdienst im HdB

Gebetskreise:
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag bis Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter,
Tel.: 07573/2215, markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser,
Tel.: 07573/2215, paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Paul Gasser unter privater Telefonnummer 
0173/9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert,
Tel.: 07573/2215, michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.
Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag,   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag,  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Monat Januar, können wäh-
rend den Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stet-
ten a.k.M. abgeholt werden.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Samstag, 20. Januar 2024
14:30 – 19:00 Uhr Bezirks-Konfitag „Findet J“
     Meßkirch

Sonntag, 21. Januar 2024 (3. So. n. Epiphanias)
10:00 Uhr    Gottesdienst - Predigtreihe: Turmbau zu Babel 

– Stein auf Stein
     (mit Pfr. Sebastian Degen, Pfullendorf )
     Evang. Gemeindehaus, Stetten

Montag, 22. Januar 2024
15:00 Uhr   Eltern-Kind-Gruppe
     HdB

Mittwoch, 24. Januar 2024
9:30 Uhr   Treffen der Krabbelgruppe
     Evang. Gemeindehaus
16:00 Uhr   Konfi-Unterricht
     Evang. Gemeindehaus

Sonntag, 28. Januar 2024 (letzt. So. n. Epiphanias)
10:00 Uhr    Gottesdienst - Predigtreihe: 
     Sintflut – Land unter
     (mit Pfr. Samuel Schelle)
     Evang. Gemeindehaus, Stetten

Sprechzeiten Pfarrbüro:
Dienstagvormittag von  08:30 - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de
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Sprechzeiten Pfarrer Schelle:
nach telefonischer Terminvereinbarung
Montags: nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten
Pfarrer: Samuel Schelle
Telefon: 07573/5304 oder in dringenden Fällen 0151/20203374
E-Mail: Samuel.Schelle@kbz.ekiba.de

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch:
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und 
von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.
 Lukas 13,29

Unsere Vereine berichten

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Heuberg-Donautal

 

Nächster Blutspendertermin in Schwenningen
Blutspenden retten Leben: Jetzt gemeinsam füreinander 
einstehen

Das DRK ruft dazu auf, mit guter Tat ins neue Jahr zu starten.
Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von 
Krebspatienten sind nur dank moderner Transfusionsmedizin 
möglich. Allein in Hessen und Baden-Württemberg werden täg-
lich mehr als 2.700 Blutkonserven benötigt, um Patientinnen und 
Patienten zu helfen. Blutspender*innen sorgen dafür, dass Men-
schen überleben und gesund werden können.
Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! Jeder Typ ist gefragt!

Nächster Termin:
Donnerstag, der 01.02.2024
von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Heuberghalle, Kapellenweg 9
72477 SCHWENNINGEN

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine.

Gute Vorsätze das ganze Jahr: Jetzt mit der ersten guten Tat ins 
neue Jahr starten und gemeinsam die Versorgung von Patientin-
nen und Patienten sicherstellen – damit Engpässe erst gar nicht 
entstehen.

„Besonders innerhalb der ersten Wochen nach dem Jahreswechsel 
kann es erfahrungsgemäß knapp werden. Krankenhäuser fahren 
den Betrieb hoch und zugleich fallen viele Spenderinnen und Spen-
der urlaubsbedingt oder in Folge von Grippe oder Erkältung für die 
Blutspende temporär aus“, erklärt Eberhard Weck, Pressesprecher 
des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen.

Ziel für die kommenden Tage muss daher sein, dass alle ange-
botenen Blutspendetermine gut besucht werden. Der DRK-Blut-
spendedienst bittet daher dringend zur Blutspende.

Blut spenden? So einfach läuft‘s: Termin reservieren und mit 
einer Blutspende in weniger als einer Stunde Zeit bis zu drei Men-
schen helfen! Die reine Blutentnahme dauert dabei ca. 10 Minu-
ten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des 
Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ru-
hepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.

Alle Termine und weitere Informationen unter www.blutspende.de 
oder unter 0800 11 949 11.

Blutspende in Schwenningen

 
 Foto: DRK

Frauenkreis Schwenningen

Einladung zum ersten Treffen im neuen Jahr
Am Mittwoch, 24.01.2024 treffen wir uns um 18:00 Uhr im 
Gasthaus Adler zum ersten Mal in diesem Jahr.

Wir hoffen, ihr kommt recht zahlreich, um das neue Jahr zu be-
grüßen.

Petra, Hilde und Renate

Katholisches Bildungswerk 
Schwenningen 

 

Qi Gong & Tai Chi
In diesem Kurs werden die 18 Übungen des Qi-Gong nach Dr. 
Qingshan Liu geübt. Sie erfrischen und harmonisieren den Kör-
per, stärken den Geist und wecken die Lebensfreude. Neue Ge-
sichter sind herzlich willkommen.

Termin:   immer donnerstags ab 25.01.2024 
    von 19:30 Uhr - 21:00 Uhr
Treffpunkt: Pfarrheim „Don Bosco“
Kosten:  50,00 €
Leitung:   Frau Brigitte Schanz
Info:   Monika Stingel (07579/1456)

Schwäbischer Albverein
 

Einladung zur Jahresanfangswanderung 2024

Liebe Mitglieder und Freunde der Ortsgruppe Schwenningen, lie-
be Wanderbegeisterte,

wir möchten euch recht herzlich zur Jahresanfangswanderung 
am 21.01.2024 einladen. Wir treffen uns um 11:30 Uhr auf dem 
Parkplatz der Nusplinger Hütte.

Von dort aus werden wir eine kleine Wanderung je nach Witte-
rung zwischen 5 km und 7 km machen. Eine Einkehr ist nach der 
Wanderung in der Nusplinger Hütte möglich.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei Christina Kienitz 
(Tel. 0160/97390315) melden.

Wir freuen uns auf euch
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Turnverein Schwenningen
 

Erinnerung für alle Mitglieder & Gönner des TV
Der TV nimmt immer noch am Vereins-Sponsoring vom Backhaus 
Mahl teil. 
Wer weiter fleißig Kassenbons sammelt, kann diese bis 
31.03.2024 bei Clara Weber, Laubühl 27 abgeben. Auch wenn 
der Betrag auf dem Beleg noch so klein ist, lohnt es sich ihn abzu-
geben. Am Ende des Jahres bekommen wir 5 % von der gesam-
melten Gesamtsumme. 
Das lohnt sich! Vielen Dank an euch!

Die Vorstandschaft

Fasnet im Adlersaal
Der Turnverein lädt alle Fasnetsnarren (auch Nicht-Mitglieder) 
zur TV Vereinsfasnet am Samstag, den 27. Januar 2024 ein. Das 
Motto lautet dieses Jahr „Revival“. Das heißt, ihr seid recht frei 
in der Auswahl der Verkleidung. Belebt einfach ein Kostüm aus 
den vergangenen Jahren. Eine Chronik des Turnerballs findet ihr 
auf unserer Homepage (www.tv-schwenningen.de). Für alle Ju-
gendlichen bis 18 Jahren kostet der Eintritt 3 €, ansonsten 7 €. 
Einlass in den Adlersaal ist ab 19 Uhr. Für musikalische Unterhal-
tung sorgt Manne aus Frohnstetten. Für ein abwechslungsreiches 
Programm sorgen wir alle gemeinsam. Also seid bereit, für einen 
lustigen Abend und schaut vorbei.

Auf euer Kommen freut sich der TV Schwenningen

 VdK Ortsverband 
Schwenningen

Faschingsfeier am 04.02.2024  
in der Weinstube Siber
Wieder mal haben wir ein Jahr über die Runden gebracht und der 
VdK wünscht allen ein gesundes, erfolgreiches, glückliches neues 
Jahr.

Wie jedes Jahr wollen wir uns am 04.02.2024 um 14:30 Uhr wie-
der zu einer fröhlichen Faschingsfeier bei Live Musik, mit dem bei 
uns allseits beliebten Duo (Wilfried & Wilfried) treffen.
Kosten für Kaffee und Kuchen: 5.- €.

Alle Mitglieder und deren Angehörige, sowie Interessierte, Freun-
de und Bekannte sind recht herzlich eingeladen. Auch Nichtmit-
glieder sind herzlich willkommen. 
Kuchenspenden, bitte bei G. Weitzer 07579/626 anmelden. 
Sollte jemand abgeholt und wieder nach Hause gebracht wer-
den, bitte ebenfalls bei G. Weitzer 07579/626 anmelden.

Über eine rege Teilnahme freut sich die gesamte Vorstandschaft.

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur

Winterlingen-Benzingen. Spuren gehen - Spuren sehen.
Samstag, 20. Januar 2024 und Sonntag, 21. Januar 2024,  
jeweils 13:30 Uhr
Querfeldein wandern die Schneeschuhwanderer über einen 
römischen Gutshof hinweg, an Feldkreuzen und einem kleinen 

Weiher vorbei auf die Höhe zwischen Benzingen und Blättringen. 
Bei klarer Sicht können sie in der Ferne die Alpen erspähen. Auf 
dem Rückweg sehen sie dann Benzingen vor sich liegen, mit dem 
markanten Wasserturm und dem wunderschönen Ensemble aus 
Kirche, Pfarrhaus und Kaplaneihaus. Über fast ebene landwirt-
schaftlich genutzte Flächen und durch Streuobstwiesen geht es 
dann leicht bergab zum Ausgangspunkt.

Treffpunkt:  Winterlingen-Benzingen, Parkplatz Kirchgasse bei 
der Kirche

Anmeldung und Informationen bei Sabine Froemel, Alb-Guide, 
Tel. 07577/7626, Mobil: 0151/53686450.

Wehstetten. Räuchern in der Braunwurzhütte – Raunächte.
Mittwoch, 24. Januar 2024, 19 Uhr
Traditionell wurden heimische Kräuter und Harze aus fernen 
Ländern z.B. zum Desinfizieren von Räumen, zur Stärkung der 
Gesundheit und zu spirituellen Zwecken getrocknet und verräu-
chert. Christiane Denzel, Bioland-Gärtnerin, Heilpraktikerin und 
Kräuterpädagogin, führt drei Räucherungen durch und berich-
tet über die Hintergründe des Brauches, des Räucherns und die 
Wirkung der Kräuter und Harze. Martina Braun, Wirtin der Braun-
wurzhütte, Bioland-Bäuerin, Erzieherin und Kräuterpädagogin, 
bereitet kleine Versucherle aus wilden Genüssen zu und liest ein 
Kräutermärchen vor.

Gebühr:  22,- Euro
Treffpunkt:  Braunwurzhütte, Wehstetten 7,  

Liptingen-Wehstetten
Anmeldungen bei Christiane Denzel, Tel. 07465/2515, 
breitewies@t-online.de.

NABU Alb-Guides
 

Kältepol und Hügelgräber
Das Degerfeld im Wandel der Jahreszeiten
Wanderbegeisterte Menschen haben die Möglichkeit diese be-
eindruckende Landschaft bei einer oder mehreren Wanderungen 
im Winter, Frühling, Sommer und Herbst kennenzulernen. Wir 
starten bei Sandlöchern, in welchen im 18. Jahrhundert Dolomit-
sand abgebaut wurde. Weiter spazieren wir an vielen ehemaligen 
Hügelgräbern entlang, in denen vor ca. 3000 Jahren die Kelten 
ihre Toten bestatteten. Wir hören Spannendes über Höhlen und 
Dolinen und kommen an einem „Kältepol“ vorbei, wo wir Einzel-
heiten über die Wettermessung erfahren. Je nach Witterung sind 
Streckenabweichungen möglich.

Termin:  Sonntag, 28.01.2024 14:00 Uhr
Dauer:   ca. 3,5 Stunden
Treffpunkt:  Albstadt-Truchtelfingen, Parkplatz Schafhaus 

Truchtelfingen an der K7101
Alb-Guide:  Martina Lögler, Tel. 07431/6026262, 
    Mobil 0172/3467225

Veranstaltungen im Umland

DLRG Ortsgruppe Stetten
26. Januar 2024 - Neujahrsfeier

Mit dem ersten Training starteten wir bereits ins 
Jahr 2024. Um dieses noch gebührend zu feiern, 
laden wir zu unserer diesjährigen Neujahrsfeier 
ein. Diese findet am 26.01.2024 im direkten Anschluss an das 
Training (ab 18:00 Uhr) statt. Bei warmem Essen und Trinken ist 
ein wohles Feiern garantiert.

Wie jedes Jahr gilt es zum Höhepunkt des Abends, unsere eifrigs-
ten Trainingsteilnehmer des vergangenen Jahres für ihren Fleiß 
zu belohnen.

Wir freuen uns auf euer Kommen!



12   |    Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 19. Januar 2024 · Nr. 3

Förderverein „Alte Friedhofskirche St. Peter & Paul“ 
in Nusplingen

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am kommenden Freitag, den 19. Januar 2024 hält der Förder-
verein Alte Friedhofskirche St. Peter und Paul, Nusplingen seine 
diesjährige Jahreshauptversammlung um 19:00 Uhr im Gast-
haus Hirsch in Nusplingen ab. Eingeladen sind alle Mitglieder, 
Freunde und Gönner des Fördervereines.

Kino im Schloss Meßkirch
Am Donnerstag, 25. Januar 2024 ist das Kinomobil Baden-
Württemberg zum ersten Mal im neuen Jahr im Festsaal von 
Schloss Meßkirch zu Gast.

Gezeigt wird im Kinderprogramm die Fortsetzung der Kultserie 
mit Meister Eder und seinem Pumuckl.
In der Abendvorstellung läuft ein neuer Teil der Heimatkrimi-
Filmreihe rund um Franz Eberhofer.

Um 15:45 Uhr startet der Film mit dem bekannten Gesang des 
kleinen Kobolds: „Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da!“. In der 
alten Werkstatt seines Onkels trifft Florian Eder auf Pumuckl, den 
frechen Kobold mit den roten Haaren. Und weil Florian ihn ent-
deckt hat, darf Pumuckl ihm nicht mehr von der Seite weichen. 
Von nun an erleben Florian Eder und Pumuckl viele neue Aben-
teuer voller Spaß, Herzlichkeit und Schabernack. Der Klassiker aus 
den 80er-Jahren wird originalgetreu weitererzählt von Kultregis-
seur Marcus H. Rosenmüller. Empfohlen ist „Neue Geschichten 
vom Pumuckl“ für Kinder ab 5 Jahren.
Eintritt: 5,00 € pro Person inkl. Getränk und Popcorn.

Am Abend beginnt der Film „Rehragout-Rendezvous“ um 
19:00 Uhr. „Was gibt’s zum Essen?“ - „Nix.“ Paukenschlag am 
Eberhofer-Hof: Die Oma streikt! Nach gefühlt 2000 Kuchen und 
noch mehr Schweinsbraten, beschließt die Oma, sich der familiä-
ren Fürsorge zu entledigen. Chaos pur! Ausgerechnet jetzt zieht 
Susi als stellvertretende Bürgermeisterin ins Rathaus ein und re-
duziert Franz‘ Posten kurzum auf halbtags. Zum Glück dauert es 
nicht lange, bis eine Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und es 
einen verzwickten Mordfall zu lösen gibt, der Franz und Rudi als 
Ermittler-Dreamteam erneut in Höchstform vereint.
Eintritt: 8,00 € pro Person inkl. Getränk und Popcorn.

Karten sind im Voraus in der Tourist-Information erhältlich oder 
an der Veranstaltungskasse. Weitere Infos unter 
www.messkirch.de/veranstaltungen

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Feldsalat mit Champignons und angebratenem 
Speck
Dieser Feldsalat mit seinem warmen Dressing aus Champignons 
und angebratenem Speck macht ihn besonders lecker!
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr

Zutaten
• 150 g Feldsalat
• 150 g Champignons
• 1 Schalotte
• 4 EL Olivenöl
• 100 g Bauchspeck, gewürfelt
• 2 EL Balsamico, dunkler

• etwas Salz
• etwas Pfeffer

Zubereitung
1. Feldsalat putzen, waschen und trocknen. Champignons säu-

bern und vierteln. Schalotte schälen und würfeln.
2. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel, Speck und Pilze 

darin anbraten, mit Balsamico ablöschen. Restliches Öl hinzu-
geben und mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Dressing abkühlen lassen. Feldsalat auf Teller und Dressing 
darüber geben.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Kartoffel-Auflauf mit Birnen und Lauchzwiebeln
Martin Gehrlein kocht lecker und günstig. Diesmal hat er einen 
Auflauf mitgebracht. Er kombiniert Birnen, Lauchzwiebeln und 
Kartoffeln. Dazu gesellen sich Béchamelsoße und Käse. Einfach 
und wunderbar.
Portionen: 4
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Martin Gehrlein

Zutaten
Für den Auflauf:
• 1 kg Kartoffeln, festkochend oder vorwiegend festkochend
• 1 Bund Lauchzwiebeln
• 2 Birnen
• etwas Zitronensaft
• etwas Salz
• etwas Pfeffer
• etwas Muskatnuss
• 2 EL Butter
• 2 EL Mehl
• 125 ml Gemüsebrühe, ca.
• 250 ml Milch, ca.
• 100 g Gouda
• 1 Bund Schnittlauch
Außerdem:
• 8 Scheiben Speck, durchwachsen, nach Belieben

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen und abbrausen. Lauchzwiebeln putzen, ab-

brausen und kleinschneiden. Birnen vierteln, entkernen und in 
Scheiben schneiden. Birnen mit etwas Zitronensaft beträufeln.

2. Kartoffeln in Salzwasser ca. 20 Minuten weich garen. Abgie-
ßen, ausdampfen und etwas abkühlen lassen.

3. In einer Pfanne 1 EL Butter erhitzen. Lauchzwiebeln darin ca. 
1-2 Minuten andünsten. Anschließend etwas abkühlen lassen.

4. Übrige Butter in einem Topf erhitzen. Mehl darüberstäuben 
und unter Rühren hell anrösten.

5. Gemüsebrühe und Milch nach und nach unterrühren und ca. 
5 Minuten köcheln, bis eine sämige Soße entsteht. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskat würzen.

6. Eine Auflaufform fetten. Kartoffeln in Scheiben schneiden, 
den Käse reiben.

7. Kartoffeln, Lauchzwiebeln und Birnen mischen und in die 
Form geben. Soße darübergießen. Mit dem Käse bestreuen. 
Im Ofen, auf der mittleren Schiene, bei 160–180 Grad Ober- 
und Unterhitze, etwa 30 Minuten goldbraun überbacken 
(Auflauf in den ersten 10–15 Minuten evtl. abdecken).

8. Die Speckscheiben in einer Pfanne ohne Fett knusprig braten. 
Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

9. Auflauf aus dem Ofen nehmen und kurz ruhen lassen. Schnitt-
lauch abbrausen, trockenschütteln und in feine Röllchen 
schneiden.

10. Auflauf mit Schnittlauch und Speckscheiben anrichten und 
servieren.

Tipp: Der Auflauf wird vegan, wenn Käse, Butter und Milch durch 
entsprechende Produkte wie Margarine, Hafer- oder Sojadrink 
und veganen Käse ersetzt werden.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Sabrina Schwanz
Textfeld

Sabrina Schwanz
Textfeld




